II.
Wie funktioniert Direkte Demokratie?

Instrumente und Spielregeln für mehr Beteiligung der Bürger/innen an der Politik

Die Palette direktdemokratischer Verfahren ruht auf zwei Grundpfeilern. Zum einen geht es darum, den Bürger/innen ein Kontrollrecht gegenüber ihren politischen Vertretern in die Hand zu geben, das über die Kontrollfunktion der Opposition in den Parlamenten hinausgeht. Zum anderen sollen sich die Bürger/innen auch zwischen den Wahlen selbst kreativ gestaltend in die Politik einbringen können und den Vertretungsorganen wie ihren Mitbürger/innen Gesetzes- und Beschlussvorlagen zur Abstimmung vorlegen können

Das Referendum – oder „Macht braucht Kontrolle“

Beim Referendum im engeren Sinne (nicht im Sinne des reinen Vorgangs der Volksabstimmung)  geht um die Kontrolle der Legitimation politischer Entscheidungen, ob diese auf dem Konsens der Bevölkerung beruhen oder nicht. Die von den Bürger/innen regelmäßig gewählte politische Vertretung (Parlament, Regionalrat, Landtag) trifft Entscheidungen, die nicht unbedingt mit dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung übereinstimmen. Vor Inkrafttreten umstrittener Gesetze und Entscheidungen muss den Regierten die Möglichkeit gegeben sein, Einspruch zu erheben. Nach Beschlussfassung des Parlaments oder Landtags steht den Bürger/innen ein kurzer Zeitraum zur Verfügung, in dem sie mittels Unterschriftensammlung eine Volksabstimmung über diese Entscheidung beantragen können. Wenn eine Mindestanzahl von Bürgern es wünscht, muss die vom Vertretungsorgan getroffene Entscheidung zu einem „präventiven Konsenstest“ vors Volk. Diese Art von Kontrollinstrument wird „fakultatives Referendum“ genannt (Referendum im engeren Sinne). Bürger/innen können präventiv abstimmen, ob die Mehrheit der Bevölkerung dem Gesetz oder der Entscheidung zustimmt. Wenn nicht, liegt der Ball wieder beim Vertretungsorgan. So ist eine schnelle und effiziente Kontrolle der Macht der politischen Vertretung möglich. In Italien besteht ein fakultatives Referendum nur im Fall einer im Parlament mit weniger als einer 2/3-Mehrheit beschlossenen Verfassungsänderung.

Die Initiative - oder: „Ohnmacht braucht Handlungsmöglichkeiten“

Der zweite Grundpfeiler direktdemokratischer Verfahren besteht in der Volksinitiative (oder nur „Initiative“). Sie entstand aus dem Problem, dass in repräsentativen Demokratien die Wahlbürger ihre grundlegende Macht als eigentlicher Souverän für bestimmte Zeit an bestimmte Vertreter delegieren, also aus der Hand geben. Was aber, wenn die politische Vertretung bestimmte Probleme nicht angeht oder unbefriedigende Lösungen gefunden hat? Diese Ohnmacht der Bürger/innen zwischen den Wahlen braucht Handlungsmöglichkeiten, wenn die Bürger/innen nicht bloßes Objekt der Vertreter bleiben wollen, sondern an der Politik mitwirken wollen. Geht die politische Vertretung bestimmte Probleme nicht an oder hat sie für viele Menschen unbefriedigende Lösungen gefunden, können diese die Initiative ergreifen und selbst ein Gesetz oder eine Beschlussvorlage einbringen. Das Volk kann an die gewählten Vertreter ein Begehren richten (Volksbegehren) und es kann sich selbst befragen. Wenn eine Mindestzahl von Bürger/innen ein solches Begehren mitträgt, muss sich das Parlament oder der Landtag damit befassen. Wenn dieses nicht im Sinne der Bürger/innen geregelt wird, kommt es zur Volksabstimmung. Deshalb wird in diesem Zusammenhang über „Volksgesetzgebung“ gesprochen. Dank der Initiative liegt die Macht nie allein bei der politischen Vertretung, sondern immer auch bei den Bürger/innen. Die Macht einer politischen Gemeinschaft ist somit nicht anderes als die Summe der Handlungsfähigkeit aller ihrer Mitglieder.

Diese beiden Grundformen direktdemokratischer Mitwirkung gilt es, gut auseinander zu halten. Sie können auf allen Ebenen eines Staates Anwendung finden und durch andere Formen ergänzt werden, wie z.B. dem Plebiszit und dem Recall-Verfahren. Doch Initiative und Referendum sind die beiden Grundsäulen der Direkten Demokratie. In den italienischen Kontext übersetzt wäre das Referendum ein „referendum (confermativo)“ - und die Initiative eine „iniziativa popolare (ad referendum oder referendum propositivo). Es handelt sich um zwei Verfahren der direkten politischen Entscheidungsfindung, die der Notwendigkeit Rechnung tragen, dass Macht Kontrolle braucht – mittels des Referendums - und Ohnmacht Handlungsmöglichkeiten – mittels der Initiative. 

Das maßgebliche Kriterium für die Unterscheidung verschiedener Typen direktdemokratischer Instrumente liegt in der Frage: wer bestimmt, ob eine Volksabstimmung abgehalten werden muss? Wer kann eine Volksabstimmung auslösen? Dabei kann man grundsätzlich drei Möglichkeiten unterscheiden. Ein Volksentscheid kann

· gesetzlich vorgeschrieben sein (= obligatorisches Referendum);

· von der Regierung oder vom Parlament ausgelöst werden (= Plebiszit);

· durch eine Gruppe von Bürger/innen mit einer Mindestanzahl von Unterschriften erwirkt werden (= fakultatives Referendum und Volksinitiative)

Das obligatorische Referendum

Obligatorische Referenden
 sind Volksabstimmungen, die aufgrund einer gesetzlichen Regelung zwingend durchgeführt werden müssen. So muss in Italien bei einer Verfassungsänderung die vom Parlament nicht mit 2/3-Mehrheit verabschiedet worden ist, eine Volksabstimmung abgehalten werden. Ein obligatorisches Referendum ist in Demokratien meist bei Total- oder Teilrevisionen der Verfassung vorgesehen. Dabei kommt das Prinzip zur Geltung, dass Änderungen des Grundgesetzes, also die Änderung der grundlegenden Spielregeln einer Gemeinschaft, vom Volk selbst abgesegnet werden müssen. 16 europäische Staaten haben Formen des obligatorischen Referendums verankert. Darüber hinaus wird in einigen Staaten eine Volksabstimmung vorgeschrieben, wenn das Staatsgebiet neu gegliedert wird oder Kompetenzen an eine übergeordnete Organisation abgetreten werden (wie z.B. an die EU).

In Italien können 500.000 Bürgerinnen, 5 Regionalräte oder 1/5 der Mitglieder jeder Parlamentskammer einen Volksentscheid über eine Verfassungsänderung verlangen, vorausgesetzt, die Verfassungsänderung wurde nicht von 2/3 der Mitglieder beider Kammern beschlossen.

Obligatorische Referenden sind in den meisten europäischen Staaten vorgesehen. Eine Abstimmung sollte jedoch nur dann stattfinden, wenn sie von einer Mindestanzahl von Bürger/innen oder von einer qualifizierten Minderheit im Parlament beantragt wird. Nicht jede politisch unumstrittene Verfassungsänderung muss vors Volk.

Das Plebiszit: die „von oben“ gewollte Volksabstimmung

Als Plebiszit werden Volksabstimmungen bezeichnet, die von den Regierenden, also „von oben“, herbeigeführt werden und streng genommen nicht der vom Bürger gewollten Direkten Demokratie entsprechen. Ein Motiv für ein Plebiszit kann die Überwindung einer „Blockade“ in einem Regierungssystem sein. Wenn die Regierung selbst nicht zu einer Entscheidung findet oder stehen will, ruft sie das Volk zur Urne. Mit einem gewonnenen Plebiszit holen sich Regierungen oft nicht nur eine spezielle themenbezogene Legitimation, sondern auch eine Art „blinden Vertrauensbeweis“ des Volkes, eine Art Blankoscheck und Ermächtigung für weitergehende Maßnahmen. Dies geschieht oft in einer Krisensituation zwecks Absicherung der Macht. Das Plebiszit als „Referendum von oben“ muss von Direkter Demokratie gut unterschieden werden, nämlich den Instrumenten der „von unten“ gewollten und erwirkten fakultativen Referendums oder des vom Gesetz vorgeschriebenen obligatorischen Referendums. Auch Diktatoren haben in der Geschichte immer wieder Plebiszite abhalten lassen (Napoleon, Hitler, Ceausescu, Pinochet). Diese waren nicht nur staatlich inszenierte Propagandaveranstaltungen zur öffentlichen Vorführung der (erzwungenen) Zustimmung des eigenen Volkes, sondern auch völlig manipulierte Abstimmungen, die mit Demokratie nichts zu tun hatten.

In jüngster Zeit wurden Plebiszite von regierenden Präsidenten angesetzt, um die Stellung des Präsidenten gegenüber dem Parlament zu stärken. Verschiedene europäische Regierungen lassen demnächst Volksabstimmungen über die neue EU-Verfassung abhalten, was eher einem obligatorischen Referendum gleichkommt, da zu diesem Zweck ein Gesetz oder Parlamentsbeschluss vonnöten ist. Ein Plebiszit zielt in der Regel auf die Beendigung einer öffentlichen Debatte, nicht auf deren Anregung; auf die Zustimmung zur Macht, nicht auf deren Infragestellung.

Volksinitiative und fakultatives Referendum

Diese Art von Volksentscheid wird auf Initiative und Verlangen einer bestimmten Mindestanzahl (=Quorum) von Bürger/innen erwirkt. Es ist der eigentliche Kern der Direkten Demokratie. Das fakultative Referendum (es kann, muss aber nicht von Bürger/innen erwirkt werden) betrifft ein vom Parlament oder vom Landtag beschlossenes Gesetz oder Beschluss. Bei einer Volksinitiative werden Bürger/innen selbst als Gesetzgeber aktiv und unterbreiten der politischen Vertretung einen Gesetzentwurf. Dadurch lenken sie die Aufmerksamkeit auf ein Thema, das vom Parlament oder vom Landtag vernachlässigt wird. Wird die Volksinitiative vom Parlament abgelehnt, muss es ans Volk zur Beschlussfassung „weitergereicht“ werden. Selbst wenn Volksinitiativen an der Urne scheitern, können sie etwas bewirken, weil sie ein Thema auf die Tagesordnung setzen und eine breite öffentliche Debatte auslösen.

Der eigentliche Volksentscheid ist dabei nur der Schlussakt eines komplexen Prozesses, der in Verhandlung zwischen Bürgerinitiative und Parlament abgewickelt wird. Zum einen kann der Bürger dem Parlament bei einer nicht konsensfähigen Norm rechtzeitig in den Arm fallen (fakultatives Referendum), zum andern kann der Bürger selbst den Mitbürger/innen einen Gesetzesvorschlag zur Abstimmung vorlegen. Zentrale Funktion des fakultativen Referendums ist die Kontrolle der politischen Mandatsträger. Es wird oft auch als „Volksveto“ bezeichnet.

Es ist nicht möglich, das fakultative Referendum als „fortschrittlich“ oder als „konservativ“ zu betrachten. Die Inhalte hängen völlig von der Interessenlage der initiativ werdenden Bürger/innen ab. Direktdemokratische Verfahren begünstigen nicht systematisch eine politische Richtung, sondern lassen das System insgesamt volksnäher werden. Grundsätzliche Veränderungen in der Gesellschaft sind nur dann möglich, wenn sie von der Gesellschaft mehrheitlich mitgetragen werden. Dies gilt auch für die Volksinitiative. Direkte Demokratie setzt zwar interessierte, wache und informierte Bürger/innen voraus, steht aber einem Avantgarde-Ansatz fern Dieser geht von erleuchteten Minderheiten aus, die sich anmaßen, für das ganze Volk zu denken und zu entscheiden. Bei den direktdemokratischen Verfahren hat am Ende immer das ganze Volk, gleich wie interessiert oder informiert, das letzte Wort.

Das fakultative Referendum wurde erstmals 1793 in die französische Revolutionsverfassung eingeführt, aber von Napoleon schnell zunichte gemacht. In Italien besteht es nur bei Verfassungsänderungen in der klassischen Form. Eine Sonderform ist das wichtigste direkt-demokratische Instrument der italienischen Rechtsordnung: das abschaffende oder abrogative Referendum. Damit kann eine bestimmtes Gesetz abgeschafft werden, ohne dass eine neue, etwa von Bürger/innen ausgearbeitete Vorlage an seine Stelle tritt. Die Volksinitiative als Möglichkeit einer Abstimmung der Bürger/innen über Vorlagen anderer Bürger/innen gibt es in Italien nicht. In Europa kann eine Gruppe von Bürger/innen de jure in 12 Staaten eine Volksabstimmung von unten erzwingen, doch bislang werden solche nur in fünf Staaten öfters initiiert (Schweiz, Liechtenstein, Island, Litauen, Italien). Die konkrete Ausgestaltung dieses Volksrechtes variiert beträchtlich und oft müssen die Promotoren hohe Hürden überwinden.

Die Referendumsarten im Überblick

Eine weitere Unterscheidung kann nach dem Rechtsakt getroffen werden, der einer Volksabstimmung unterworfen werden soll. Dies kann am Beispiel des für Südtirol mit Volksbegehren eingebrachten Gesetzentwurfs veranschaulicht werden. Hier besteht eine Hierarchie von Rechtsnormen, die grundsätzlich „referendumstauglich“ sind:

· Das Statutsreferendum: der Landtag kann dem Regionalrat Vorschläge zur Abänderung des Autonomiestatuts vorlegen. Diese sollen einem fakultativen Referendum unterworfen werden können, wenn eine Mindestzahl von wahlberechtigten Bürgern es wünscht.

· Das Satzungsreferendum: 1/5 der Landtagsabgeordneten oder 1/50 der Wähler können eine Volksabstimmung über die „Regierungsformgesetze“ (Wahlgesetz und Gesetz zur Direkten Demokratie) erwirken. Dieses Referendum ist mit Landesgesetz Nr. 10 vom Juli 2002 geregelt worden.

· Das Gesetzesreferendum: ist derzeit auf Landesebene nur unter erschwerten Bedingungen in abrogativer Form wie auf Staatsebene möglich. Laut Vorschlag soll es in Zukunft mit Ausnahme von Steuergesetzen und Jahreshaushaltsplänen auf alle Zuständigkeiten des Landes anwendbar sein. Auch die Durchführungsverordnungen der Landesregierung zu Landesgesetzen sollen einem Referendum unterworfen werden können.

· Das Verwaltungsreferendum betrifft Verwaltungsakte der Landesregierung von Landesinteresse. Als solche gelten Beschlüsse, die ein Tausendstel des Landeshaushalts binden oder ein Fünftausendstel, wenn Ausgaben in wiederkehrender Form in mehreren Jahren getätigt werden, Beschlüsse zu Projekten, die der Umweltverträglichkeitsprüfung unterworfen sind und solche, die von der Landesregierung selbst zu Projekten von Landesinteresse erklärt werden.

Alle Gesetze und Beschlüsse, die dem Referendum unterworfen werden können, können gemäß des Volksbegehrensgesetzentwurfs der Initiative für mehr Demokratie auch Gegenstand einer Volksinitiative sein.

Auf Gemeindeebene gibt es nach geltender Regelung derzeit (Ende 2004) nur Volksabstimmungen über Beschlüsse des Gemeinderates, nicht jedoch über die Satzung der Gemeinde und auch nicht über Verordnungen des Bürgermeisters.

Auf EU-Ebene ist in der neuen EU-Verfassung nur das Recht auf Volksbegehren durch mindestens eine Million EU-Bürger vorgesehen, die jedoch nicht zu einer Volksabstimmung auf EU-Ebene führt.

Als Direkte Demokratie im eigentlichen Sinne gilt die Beschlussfassung durch die Bürger und Bürgerinnen. Die Stimmrechte umfassen die Initiative (Vorlage eines Entwurfs durch die Bürger selbst, „Volksgesetzgebung“) und das Referendum (Abstimmung als „Präventivkontrolle“ vor Inkrafttreten eines Gesetzes oder Beschlusses als Konsenstest). Darüber hinaus gibt es noch weitere Volksrechte:

· Die Volksbefragung: ist eine nicht bindende konsultative Befragung, die sowohl von Bürger/innen wie von gewählten Organen initiiert werden kann, um die Positionen in der Bevölkerung zu sondieren. Sie hat keine verbindliche Wirkung, sondern zeigt in repräsentativer und demokratischer Weise ein Bild der herrschenden Meinung in der Bevölkerung auf.

· Das Volksbegehren: Möglichkeit, mit mindestens 2.500 Unterschriften eine Gesetzesvorlage im Landtag oder mit 50.000 Unterschriften im Parlament einzubringen, ohne diese Organe zur Annahme zu verpflichten oder zwingend eine Volksabstimmung zu erwirken. Es unterscheidet sich von der eigentlichen Volksinitiative, die das Recht einschließt, eine Volksbegehrensvorlage auch zur definitiven Beschlussfassung vors Volk zu bringen.

· Die Petition: besteht in der formalen Anfrage durch Bürger ohne jegliche Abstimmung, allerdings mit der Verpflichtung des befragten politischen Organs zur Beantwortung innerhalb einer bestimmten Frist.

Die zehn Phasen einer Initiative (nach Andreas Gross)

1. Die Entwicklung der Idee

2. Von der individuellen Idee zum gemeinsamen Projekt;

3. Offizielle Beantragung des Volksbegehrens und Beginn der Unterschriftensammlung;

4. Unterschriftensammlung;

5. Vorparlamentarische Ver- und Aushandlungsphase innerhalb der Verwaltung, interessierter Verbände und der Parteien mit Stellungnahme und Antrag der Regierung ans Parlament;

6. Parlamentarische Verhandlungen und Beschlussantrag;

7. Öffentliche Meinungs- und Willensbildungskampagne;

8. Volksentscheid;

9. Öffentliche Interpretation des Ergebnisses;

10. Umsetzung und Implementation des Entscheids (eventuell geht dem auch noch eine gerichtliche Auseinandersetzung voraus.

�Im italienischen Sprachgebrauch wird jede Volksabstimmung auf jeder Ebene und gleich von wem ausgelöst als „referendum“ bezeichnet. Dies stiftet Verwirrung, wenn man die Instrumente und ihre Bezeichnung im deutschen und englischsprachigen Raum vergleicht. Im Deutschen bezeichnet Referendum (im engeren Sinne) nur die Volksabstimmung als Kontrollinstrument, also das obligatorische oder fakultative Referendum.





